
  

  

PRÜFUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN WIRTSCHAFTSPRÜFERS ÜBER EINE 
BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE PRÜFUNG ZUR ERLANGUNG BEGRENZTER SICHERHEIT IN 
BEZUG AUF DEN KONZERNNACHHALTIGKEITSBERICHT 

An die init innovation in traffic SE, Karlsruhe 

Prüfungsurteil 

Wir haben den im Abschnitt "Konzern-Nachhaltigkeitsbericht" des Konzernlageberichts, der mit 
dem Lagebericht der Gesellschaft zusammengefasst ist, enthaltenen Konzernnachhaltigkeitsbericht 
der init innovation in traffic SE, Karlsruhe, (im Folgenden die „Gesellschaft“) für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 (im Folgenden der "Konzernnachhaltigkeitsbericht") 
einer betriebswirtschaftlichen Prüfung zur Erlangung begrenzter Sicherheit unterzogen. Der Kon-
zernnachhaltigkeitsbericht wurde zur Erfüllung der Anforderungen der Richtlinie (EU) 2022/2464 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 (Corporate Sustainability Re-
porting Directive, CSRD) und des Artikels 8 der Verordnung (EU) 2020/852 sowie der §§ 315b bis 
315c HGB an eine nichtfinanzielle Konzernerklärung aufgestellt. 

Nicht Gegenstand unserer Prüfung waren die als ungeprüft gekennzeichneten Vorjahresangaben 
im Konzernnachhaltigkeitsbericht. 

Auf der Grundlage der durchgeführten Prüfungshandlungen und der erlangten Prüfungsnachweise 
sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, die uns zu der Auffassung veranlassen, dass der 
beigefügte Konzernnachhaltigkeitsbericht nicht in allen wesentlichen Belangen in Übereinstim-
mung mit den Anforderungen der CSRD und des Artikels 8 der Verordnung (EU) 2020/852, des 
§ 315c iVm. §§ 289c bis 289e HGB an eine nichtfinanzielle Konzernerklärung sowie mit den von 
den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft dargestellten konkretisierenden Kriterien aufgestellt 
ist. Dieses Prüfungsurteil schließt ein, dass uns keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die uns 
zu der Auffassung veranlassen, 

• dass der beigefügte Konzernnachhaltigkeitsbericht nicht in allen wesentlichen Belan-
gen den Europäischen Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESRS) ent-
spricht, einschließlich dass der vom Unternehmen durchgeführte Prozess zur Identifi-
zierung von Informationen, die in den Konzernnachhaltigkeitsbericht aufzunehmen 
sind (die Wesentlichkeitsanalyse), nicht in allen wesentlichen Belangen in Übereinstim-
mung mit der im Abschnitt "Bestimmung der relevanten Berichtsinhalte" des Kon-
zernnachhaltigkeitsberichts aufgeführten Beschreibung steht, bzw. 

• dass die im Abschnitt "Angaben nach Artikel 8 der Verordnung 2020/852 (Taxonomie-
Verordnung)" des Konzernnachhaltigkeitsberichts enthaltenen Angaben nicht in allen 
wesentlichen Belangen Artikel 8 der Verordnung (EU) 2020/852 entsprechen. 

Wir geben kein Prüfungsurteil ab zu den als ungeprüft gekennzeichneten Vorjahresangaben im Kon-
zernnachhaltigkeitsbericht. 

Grundlage für das Prüfungsurteil  

Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung des vom International Auditing and Assurance Stan-
dards Board (IAASB) herausgegebenen International Standard on Assurance Engagements 



(ISAE) 3000 (Revised): Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Finan-
cial Information durchgeführt. 

Bei einer Prüfung zur Erlangung einer begrenzten Sicherheit unterscheiden sich die durchgeführ-
ten Prüfungshandlungen im Vergleich zu einer Prüfung zur Erlangung einer hinreichenden Sicher-
heit in Art und zeitlicher Einteilung und sind weniger umfangreich. Folglich ist der erlangte Grad 
an Prüfungssicherheit erheblich niedriger als die Prüfungssicherheit, die bei Durchführung einer 
Prüfung mit hinreichender Prüfungssicherheit erlangt worden wäre. 

Unsere Verantwortung nach ISAE 3000 (Revised) ist im Abschnitt „Verantwortung des Wirt-
schaftsprüfers für die Prüfung des Konzernnachhaltigkeitsberichts“ weitergehend beschrieben. 

Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den europarechtlichen sowie 
den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Unsere Wirt-
schaftsprüferpraxis hat die Anforderungen an das Qualitätssicherungssystem des vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) herausgegebenen IDW Qualitätsmanagementstandards: Anforderungen 
an das Qualitätsmanagement in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QMS 1 (09.2022)) angewendet. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Konzernnachhal-
tigkeitsbericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Konzernnachhaltigkeitsbe-
richts in Übereinstimmung mit den Anforderungen der CSRD sowie den einschlägigen deutschen 
gesetzlichen und weiteren europäischen Vorschriften sowie mit den von den gesetzlichen Vertre-
tern der Gesellschaft dargestellten konkretisierenden Kriterien und für die Ausgestaltung, Imple-
mentierung und Aufrechterhaltung der internen Kontrollen, die sie als notwendig erachtet haben, 
um die Aufstellung eines Konzernnachhaltigkeitsberichts in Übereinstimmung mit diesen Vor-
schriften zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen (d.h. Manipulationen des Konzernnachhaltigkeitsberichts) oder Irrtümern ist. 

Diese Verantwortung der gesetzlichen Vertreter umfasst die Einrichtung und Aufrechterhaltung 
des Prozesses der Wesentlichkeitsanalyse, die Auswahl und Anwendung angemessener Methoden 
zur Aufstellung des Konzernnachhaltigkeitsberichts sowie das Treffen von Annahmen und die Vor-
nahme von Schätzungen und die Ermittlung von zukunftsorientierten Informationen zu einzelnen 
nachhaltigkeitsbezogenen Angaben. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Prozesses der Aufstellung des Kon-
zernnachhaltigkeitsberichts. 

Inhärente Grenzen bei der Aufstellung des Konzernnachhaltigkeitsberichts 

Die CSRD sowie die einschlägigen deutschen gesetzlichen und weiteren europäischen Vorschriften 
enthalten Formulierungen und Begriffe, die erheblichen Auslegungsunsicherheiten unterliegen 
und für die noch keine maßgebenden umfassenden Interpretationen veröffentlicht wurden. Dem-
zufolge haben die gesetzlichen Vertreter im Abschnitt "Grundlagen des Berichts (BP-1/BP-2)" des 
Konzernnachhaltigkeitsberichts ihre Auslegungen solcher Formulierungen und Begriffe 



  

  

angegeben. Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Vertretbarkeit dieser Auslegun-
gen. Da solche Formulierungen und Begriffe unterschiedlich durch Regulatoren oder Gerichte aus-
gelegt werden können, ist die Gesetzmäßigkeit von Messungen oder Beurteilungen der Nachhaltig-
keitssachverhalte auf Basis dieser Auslegungen unsicher. 

Diese inhärenten Grenzen betreffen auch die Prüfung des Konzernnachhaltigkeitsberichts. 

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers für die Prüfung des Konzernnachhaltigkeitsberichts 

Unsere Zielsetzung ist es, auf Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung ein Prüfungsurteil 
mit begrenzter Sicherheit darüber abzugeben, ob uns Sachverhalte bekannt geworden sind, die uns 
zu der Auffassung veranlassen, dass der Konzernnachhaltigkeitsbericht nicht in allen wesentlichen 
Belangen in Übereinstimmung mit der CSRD sowie den einschlägigen deutschen gesetzlichen und 
weiteren europäischen Vorschriften sowie den von den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft 
dargestellten konkretisierenden Kriterien aufgestellt worden ist sowie einen Prüfungsvermerk zu 
erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Konzernnachhaltigkeitsbericht beinhaltet. 

Im Rahmen einer Prüfung zur Erlangung einer begrenzten Sicherheit gemäß ISAE 3000 (Revised) 
üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

• erlangen wir ein Verständnis über den für die Aufstellung des Konzernnachhaltigkeits-
berichts angewandten Prozess, einschließlich des vom Unternehmen durchgeführten 
Prozesses der Wesentlichkeitsanalyse zur Identifizierung der zu berichtenden Angaben 
im Konzernnachhaltigkeitsbericht. 

• identifizieren wir Angaben, bei denen die Entstehung einer wesentlichen falschen Dar-
stellung aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern wahrscheinlich ist, planen 
und führen Prüfungshandlungen durch, um diese Angaben zu adressieren und eine das 
Prüfungsurteil unterstützende begrenzte Prüfungssicherheit zu erlangen. Das Risiko, 
dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht 
aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesent-
liche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zu-
sammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstel-
lungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. Außerdem 
ist das Risiko, eine wesentliche falsche Darstellung in Informationen aus der Wert-
schöpfungskette nicht aufzudecken, die aus Quellen stammen, die nicht unter der Kon-
trolle des Unternehmens stehen (Informationen aus der Wertschöpfungskette), in der 
Regel höher als das Risiko, eine wesentliche Falschdarstellung in Informationen nicht 
aufzudecken, die aus Quellen stammen, die unter der Kontrolle des Unternehmens ste-
hen, da sowohl die gesetzlichen Vertreter des Unternehmens als auch wir als Prüfer in 
der Regel Beschränkungen beim direkten Zugang zu den Quellen von Informationen 
aus der Wertschöpfungskette unterliegen. 

• würdigen wir die zukunftsorientierten Informationen, einschließlich der Angemessen-
heit der zugrunde liegenden Annahmen. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Ri-
siko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Informationen 
abweichen. 



Zusammenfassung der vom Wirtschaftsprüfer durchgeführten Tätigkeiten 

Eine Prüfung zur Erlangung einer begrenzten Sicherheit beinhaltet die Durchführung von Prü-
fungshandlungen zur Erlangung von Nachweisen über die Nachhaltigkeitsinformationen. Art, zeit-
liche Einteilung und Umfang der ausgewählten Prüfungshandlungen liegen in unserem pflichtge-
mäßen Ermessen. 

Bei der Durchführung unserer Prüfung mit begrenzter Sicherheit haben wir unter anderem: 

• die Eignung der von den gesetzlichen Vertretern im Konzernnachhaltigkeitsbericht 
dargestellten Kriterien insgesamt beurteilt. 

• die gesetzlichen Vertreter und relevante Mitarbeiter befragt, die in die Aufstellung des 
Konzernnachhaltigkeitsberichts einbezogen wurden, über den Aufstellungsprozess, 
einschließlich des vom Unternehmen durchgeführten Prozesses der Wesentlichkeits-
analyse zur Identifizierung der zu berichtenden Angaben im Konzernnachhaltigkeitsbe-
richt, sowie über die auf diesen Prozess bezogenen internen Kontrollen. 

• die von den gesetzlichen Vertretern angewandten Methoden zur Aufstellung des Kon-
zernnachhaltigkeitsberichts beurteilt. 

• die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern angegebenen geschätzten Werte 
und der damit zusammenhängenden Erläuterungen beurteilt. Wenn die gesetzlichen 
Vertreter in Übereinstimmung mit den ESRS die zu berichtenden Informationen über 
die Wertschöpfungskette für einen Fall schätzen, in dem die gesetzlichen Vertreter 
nicht in der Lage sind, die Informationen aus der Wertschöpfungskette trotz angemes-
sener Anstrengungen einzuholen, ist unsere Prüfung darauf begrenzt zu beurteilen, ob 
die gesetzlichen Vertreter diese Schätzungen in Übereinstimmung mit den ESRS vorge-
nommen haben, und die Vertretbarkeit dieser Schätzungen zu beurteilen, aber nicht 
Informationen über die Wertschöpfungskette zu ermitteln, die die gesetzlichen Vertre-
ter nicht einholen konnten. 

• analytische Prüfungshandlungen und Befragungen zu ausgewählten Informationen im 
Konzernnachhaltigkeitsbericht durchgeführt. 

• die Darstellung der Informationen im Konzernnachhaltigkeitsbericht gewürdigt. 

• den Prozess zur Identifikation der taxonomiefähigen und taxonomiekonformen Wirt-
schaftsaktivitäten und der entsprechenden Angaben im Konzernnachhaltigkeitsbericht 
gewürdigt. 

Verwendungsbeschränkung für den Vermerk 

Wir weisen darauf hin, dass die Prüfung für Zwecke der Gesellschaft durchgeführt wurde und der 
Vermerk nur zur Information der Gesellschaft über das Ergebnis der Prüfung bestimmt ist. Somit 
ist der Vermerk nicht dazu bestimmt, dass Dritte hierauf gestützt (Vermögens-)Entscheidungen 
treffen. Unsere Verantwortung besteht allein der Gesellschaft gegenüber. Dritten gegenüber über-
nehmen wir dagegen keine Verantwortung, Sorgfaltspflicht oder Haftung. 

Stuttgart, den 18. März 2025 
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